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Közp. nyomt. XX. cs. 23. sz. Székesfővárosi házinyomda 1923

zösischen 
zu dem 
SÍ. Juli 
Budapes! 
Anleihe v

f  — D ie  A u s la n d s s c h u ld e n  d e r  S ta d t  Isu d a -
jrest . In der Kommission für Regelung der ausländischen 

Schulden der &tadt Budapest wird mitgeteilt, daß die fran- 
tbiger um die Verlängerung der für den Beitritt 

in von Ostende festgesetzten Frist bis zum 
#haben. Der Gläubigertrust hat die Stadt 

verständigt, daß bei der englischen 
fahre 1910 77 % und bei der deutschen 

Anleihe vom Jahre 1914 66 % der Obliggtionsbesitzer zu 
dem Abkommen von Ostende beigetreten sind. Dem 
Ersuchen des Gläubigertrusts entsprechend, hat die 
Kommission bestimmt, daß das Abkommen von Ostende 
als in Wirksamkeit getreten erklärt wird, selbst in dem 
unerwarteten Falle, daß von den Obligationsbesitzern der 
französischen Anleihe vom Jahre 1911 weniger als 60 % 
dem Abkommen beitreten würden. Die praktische Folge 
des Inkrafttretens des Abkommens ist, daß einerseits Maß­
nahmen zur Begleichung der bis Ende 1925 fällig ge­
wordenen Coupons getroffen werden können, andererseits 
mit der Einlösung der laufenden Coupons begonnen/ 
werden kann. %/


